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Aufgaben und Aufbau einer neuen Zivilprozeßordnung,
im besonderen die Beziehungen des Zivilprozesses 

zu dem von ihm durchzusetzenden materiellen Recht und zur Gerichtsorganisation

Von Dt. HEINZ PÜSCHEL, Dozent am Institut für Prozeßrecht 
der Deutschen Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft „Walter Ulbricht“

In Erkenntnis der großen Bedeutung des sozialisti
schen Rechts für die weitere Entwicklung und Festigung 
der Arbeiter-und-Bauern-Macht hat der V. Parteitag 
der SED die Ausarbeitung eines einheitlichen sozia
listischen Rechtssystems auf die Tagesordnung gesetzt.

Das Wesen des sozialistischen Rechts, das hier zu er
arbeiten ist, besteht darin, daß es den Schutz der öko
nomischen und politischen Grundlage unserer Gesell
schaftsordnung und damit zugleich den Schutz der 
Interessen der Bürger gewährleistet, daß auch mit 
Hilfe des Rechts die sozialistischen Ideen in die Massen 
hineingetragen, daß diese zur bewußten Teilnahme am 
weiteren sozialistischen Aufbau erzogen und insgesamt 
die politisch-ideologischen Voraussetzungen für den 
Sieg des_Sozialismus geschaffen werden. Das gilt für 
alle einzelnen Teilkomplexe des sozialistischen Rechts 
gleichermaßen, für das materielle Recht (insbesondere 
das Zivilrecht, das Familienrecht und das Arbeitsrecht) 
wie für das Prozeßrecht.

Den untrennbaren Zusammenhang zwischen dem 
materiellen Recht und dem Prozeßrecht bringt Walter 
Ulbricht in seinem Referat auf dem V. Parteitag sehr 
deutlich zum Ausdruck, wenn er darin feststellt, daß 
ein neues materielles Recht auch neue, den sozialisti
schen Beziehungen der Menschen und der Funktion des 
sozialistischen Gerichts entsprechende Verfahrens
gesetze im Zivilverfahren verlangt. Die sozialistische 
Gesellschaftsordnung entwickelt sich nicht im Selbst
lauf, sondern nur unter aktiver Einschaltung des sozia
listischen Staates, des Hauptinstrumentes zur bewußten 
und planmäßigen Leitung der gesellschaftlichen Ent
wicklung, des Kampfes gegen die Überreste rückstän
diger Lebens- und Denkgewohnheiten der Menschen, 
gegen die kleinbürgerliche Elementargewalt, gegen un
bewußt-spontanes Verhalten der Menschen, das auch 
in den Streitigkeiten in Zivilsachen noch zu verzeichnen 
ist. An diesem revolutionären Kampf gegen die Wider
sprüche, die dem weiteren sozialistischen Aufbau hem
mend im Wege stehen, nehmen alle Staatsorgane teil.

Die neue, sozialistische Zivilprozeßordnung muß daher 
von der gleichen Grundidee getragen sein, die die 
Arbeit aller Organe unseres volksdemokratischen Staa
tes bestimmt: Der Vervollkommnung der, Qualität der 
staatlichen Leitung und ihrer engeren Verbindung mit 
den Werktätigen. Der „Generalangriff auf die spontan 
wirkenden alten Verhältnisse", wie das Gesetz über die 
Vervollkommnung und Vereinfachung der Arbeit des 
Staatsapparates vom 11. Februar 1958 bezeichnet wor
den ist, wird nunmehr auch im Bereich des sozia
listischen Zivilrechts und Zivilprozeßrechts geführt. 
Deshalb müssen auch die Arbeiten an der neuen ZPO 
gekennzeichnet sein durch die weitere Entwicklung des 
demokratischen Zentralismus, des wichtigsten Ent
wicklungsprinzips unserer volksdemokratischen Ord
nung, durch die Einheit von zentraler ^Leitung und 
Entfaltung der schöpferischen Teilnahme der Werk
tätigen an der Leitung von Staat und Wirtschaft.

Auf der staats- und rechtswissenschaltlichen Kon
ferenz in Babelsberg am 2. und 3. April 1958 ist nach
drücklich festgestellt worden, daß das Nachwirken der 
alten Ideologien auf keinem Wissensgebiet so stark ist 
wie auf dem der Staats- und Rechtswissenschaft. Das 
trifft sowohl für das Zivilrecht als auch für das Zivil
prozeßrecht in besonderem Maße zu. Das Eindringen 
bürgerlicher Rechtsvorstellungen in Wissenschaft und 
Praxis ist u. a. durch die jetzt geltende ZPO gefördert 
worden, die in allen ihren Teilen unverkennbar die Spu

ren der Ausbeuterordnung an sich trägt, in der sie ent
standen ist. Sie enthält eine unverhältnismäßig breite 
Regelung von Rechtsinstituten, die unter den heutigen 
gesellschaftlichen Verhältnissen der Arbeiter-und- 
Bauern-Macht nahezu völlig an Bedeutung eingebüßt 
haben (wie z. B. das schiedsrichterliche Verfahren oder 
den Urkundenprozeß) oder wesentlich straffer und 
übersichtlicher geregelt werden müßten (wie z. B. das 
Zustellungswesen). Zusammengehörige Rechtsinstitute 
werden getrennt voneinander behandelt, nicht zusam
mengehörige nach überholten Gesichtspunkten anein
andergereiht. Die ganze Systematik des Gesetzes ist 
noch auf einen Gerichtsaufbau zugeschnitten, der seit 
dem Jahre 1952 nicht mehr existiert. Auch die ver
klausulierte Sprache des Gesetzes bereitet mitunter 
selbst dem erfahrenen Richter erhebliche Schwierig
keiten.

Vor allem aber — und das ist einer der stärksten 
Widersprüche zwischen der geltenden Verfahrensord
nung und dem inzwischen erreichten Stand der sozia
listischen Entwicklung — baut die ZPO entsprechend 
dem Klassencharakter, den sie in der kapitalistischen 
Gesellschaftsordnung hat, auf dem bürgerlichen Indi
vidualismus auf, was aus dem von ihr normierten Ver
hältnis zwischen Gericht und Parteien, der bürgerlichen 
Verhandlungsmaxime, klar ersichtlich ist. Im Mittel
punkt dieser bürgerlichen Konzeption des Zivilprozesses 
steht das egoistische Individuum, die Verhandlung der 
Parteien vor dem erkennenden Gericht, das als angeb
lich neutraler Schiedsrichter über die Einhaltung der in 
der ZPO normierten Kampfregeln durch die Parteien 
wacht.

Diese bürgerliche Grundkonzeption des Zivilprozesses 
als eines mit Angriffs- und Verteidigungsmitteln ge
führten Kampfes der Parteien vor dem Gericht, an der 
selbst die Einführung des § 139 ZPO nicht viel geändert 
hat, die Enge des bürgerlichen Rechtshorizonts, die sich 
auch hierin zeigt, sind unvereinbar mit dem Prinzip 
des demokratischen Zentralismus, mit den neuen Be
ziehungen zwischen den Menschen, zu ihrer Arbeit und 
zur Gesellschaft, mit' den Geboten der sozialistischen 
Moral, wie sie sich bereits heute herausgebildet haben 
und u. a. auch in dem neuen Zivilgesetzbuch, dem 
FGB, dem Arbeitsgesetzbuch usw. ihren Niederschlag 
finden werden. Im Mittelpunkt des sozialistischen 
Rechts, auf der jetzt erreichten höheren Stufe unserer 
sozialistischen .Entwicklung, steht die Erziehung aller 
Bürger zu politisch bewußten Menschen, die von der 
Verantwortung für das gesellschaftliche Ganze durch
drungen sind und an ihm schöpferisch mitarbeiten, die 
Erziehung zu einer neuen gesellschaftlichen Disziplin. 
Sowohl das materielle Recht als auch das ihm. ent
sprechende Prozeßrecht sind Instrumente der Diktatur 
des Proletariats im Kampf gegen alte, überlebte Ge
wohnheiten und Spontaneität, Mittel der Staatsmacht 
zur systematischen Überwindung der gesellschaftlichen 
Widersprüche; dabei sind Prozeß und Prozeßrecht nur 
der Ausdruck der Gewalt und der Autorität des 
Staates, die bereits hinter den Normen des materiellen 
Rechts stehen, deren Anwendung und Durchsetzung im 
Prozeß erfolgt. Aufgabe unseres sozialistischen Pro
zesses ist daher die staatliche Organisierung, Leitung 
und Kontrolle der materiell-rechtlichen Beziehungen 
der am Prozeß beteiligten Bürger und Staatsorgane, 
soweit diese nicht schon außerhalb des Zivilverfahrens 
geregelt werden können.
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